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Infobrief 2024 
für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
 
Anlage: 1 Infoflyer 
 
 
 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
am 1.01.2023 trat das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungs-

rechts in Kraft. Es ist die größte Reform des Betreuungsrechts seit dessen Ein-

führung und der Abschaffung der Entmündigung im Jahr 1992. Das Ziel der Re-

form war und ist es, die Qualität der rechtlichen Betreuung zu verbessern und 

das Selbstbestimmungsrecht der betreuten Person noch weiter zu stärken. Nicht 

nur für Berufsbetreuerinnen und -betreuer gingen mit der Gesetzesreform etliche 

Änderungen einher, die es zu beachten gilt. Auch für die sogenannten Angehö-

rigenbetreuerinnen und – betreuer wirkt sich die Gesetzesänderung aus. Näheres 

dazu erfahren Sie im Beitrag des Betreuungsvereins des Sozialdienstes katholi-

scher Frauen für die Stadt und den Landkreis Augsburg e.V. 

 

Ebenfalls seit dem 1.01.2023 trat das sogenannte Ehegattennotvertretungsrecht 

in Kraft. Es berechtigt Ehegatten oder Partner in einer eingetragenen Lebensge-

meinschaft zur gegenseitigen Vertretung für Gesundheitsangelegenheiten in 

akuten Krisensituationen. Unter welchen Voraussetzungen es in Kraft treten  
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kann und was es dabei zu beachten gilt lesen Sie im Beitrag des Betreuungsver-

eins Augsburg und Umgebung e.V. 

 

Zuletzt informieren wir Sie über den Inflationsausgleich für ehrenamtliche Be-

treuerinnen und Betreuer, der erfreulicherweise für die Jahre 2024 und 2025 be-

schlossen wurde.  

Warum die Betreuungsvereine für ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Be-

treuer so wertvoll sind, lesen Sie im Beitrag des Betreuungsvereins des Caritas-

verbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg.  

 

Alle Termine zu den Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuerin-

nen und Betreuer sowie Bevollmächtigte finden Sie in unserem beiliegenden 

Flyer. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten zu den Betreuungsvereinen, die Sie 

als ehrenamtliche Betreuerin oder ehrenamtlichen Betreuer bei allen Fragen der 

Betreuungsführung beraten können 

 

Wir hoffen, Sie mit unserem Infobrief unterstützen zu können. Über Ihre Rück-

meldungen und Anregungen würden wir uns freuen. 

 

Ihre Betreuungsstelle der Stadt Augsburg  

Ihre Betreuungsvereine 
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Das ändert sich für ehrenamtliche Betreuer seit 01.01.2023 
 
 
Die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts der betreuten Menschen und eine 
Verbesserung der Qualität der rechtlichen Betreuung stehen im Mittelpunkt der 
Betreuungsrechtsreform. 
Für Ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer wirkt sich die Reform insbeson-
dere in folgenden Bereichen aus: 
 
• Wünsche der betreuten Person – Stärkung der Autonomie 
Die Wünsche der betreuten Person sind für die Entscheidungen des Betreuers 
bindend, sofern sie ihm zumutbar sind und die betreute Person sich und auch ihr 
Vermögen nicht erheblich gefährdet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines 
regelmäßigen persönlichen Kontakts zur betreuten Person, um mit ihr ihre Ange-
legenheiten zu besprechen (§ 1821 BGB). 
 
• Ablauf einer Betreuungsübernahme 
Auf Wunsch der betroffenen Person kann die Betreuungsbehörde ein Kennen-
lerngespräch zwischen der zu betreuenden Person und dem möglichen Betreuer 
vermitteln (§ 12 Abs. 2BtOG). Betreuer können neben einer Beratung durch die 
Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden auch eine Beratung durch das Be-
treuungsgericht in Anspruch nehmen (§ 1861 BGB). 
Der ehrenamtliche Betreuer muss bei der Übernahme einer Betreuung ein Füh-
rungszeugnis und eine Auskunft aus der Schuldnerkartei vorlegen (§ 21 Abs. 
2BtOG). Die Ausstellung ist für diesen Zweck kostenfrei. 
Ehrenamtlich engagierte Betreuer müssen mit dem zuständigen Betreuungsver-
ein eine Vereinbarung über die Begleitung und Unterstützung abschließen. 
In dieser Vereinbarung soll geregelt sein, dass die ehrenamtlichen Betreuer an 
Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, einen festen An-
sprechpartner beim Betreuungsverein erhalten und der Betreuungsverein bei län-
gerer Verhinderung die Verhinderungsbetreuung übernimmt (§§ 5, 15 BtOG).                                                                                     
Ehrenamtliche Betreuer, die einen Angehörigen oder eine nahestehende Person 
betreuen, können ebenfalls eine Vereinbarung mit einem Betreuungsverein ab-
schließen. 
 
• Erhöhung der Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuer 
Die jährliche Aufwandspauschale erhöht sich auf 425,00 Euro. 
 
• Geschwister gehören zu den befreiten Betreuern 
Geschwister gehören neben Ehegatten, Eltern und Kindern zu den befreiten Be-
treuern aus dem Familienkreis. Sie sind insbesondere von der jährlichen Rech-
nungslegung und der Sperrvereinbarungspflicht entbunden. Dem Betreuungsge-
richt ist lediglich jährlich eine Vermögensübersicht vorzulegen (§1859 Abs. 2 
BGB). 
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• Auskunftspflicht für nahestehende Familienangehörige 
Der Betreuer muss nahestehenden Angehörigen oder sonstigen Vertrauensper-
sonen Auskunft über die persönlichen Lebensumstände der betreuten Person 
geben, es sei denn, die betreute Person ist damit nicht einverstanden (§ 1822 
BGB). 
 
• Berichterstattung an das Betreuungsgericht 
Der Jahresbericht muss mit der betreuten Person besprochen werden. Im Jah-
resbericht ist die Sichtweise des Betreuten darzulegen, ebenso die erreichte Um-
setzung der bisherigen Betreuungsziele sowie die Art und Häufigkeit der (gem. § 
1821 Abs. 5 BGB) verpflichtenden Kontakte zur betreuten Person (§1863 Abs. 3 
BGB). 
Auf Wunsch der betreuten Person führt das Betreuungsgericht ein Anfangsge-
spräch, bei dem der ehrenamtliche Betreuer anwesend sein soll (§ 1863 BGB). 
Am Ende der Betreuung ist ein Schlussbericht zu schreiben. 
 
• Vermögensverwaltung 
Der Zahlungsverkehr mit dem Betreuten muss bargeldlos über ein Girokonto er-
folgen. Auszahlungen an den Betreuten und übliche kleinere Bezahlungen (z. B: 
beim Bäcker) können als Barzahlung erfolgen. In diesem Fall ist ein Beleg bezie-
hungsweise eine ausreichende Dokumentation notwendig (§ 1840 BGB). 
Sofern die betreute Person einen Teil ihres Vermögens selbst verwaltet, muss 
dies dem Betreuungsgericht mitgeteilt werden. Die betreute Person muss dies in 
einer sogenannten „Selbstverwaltungserklärung“ bestätigen (§ 1865 Abs. 3 
BGB). 
Weitere Anzeigepflichten und genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäfte sind 
bei dem zuständigen Rechtspfleger zu erfragen. 
Bei schwierigen Sachverhalten kann der Betreuer für die Erstellung des Vermö-
gensverzeichnisses die Betreuungsbehörde, einen zuständigen Notar oder Sach-
verständigen hinzuziehen (§ 1835 Abs. 3 BGB). Die betreute Person soll das Ver-
mögensverzeichnis künftig vom Betreuungsgericht zur Kenntnis erhalten (§1835 
Abs. 6 BGB). 
 
• Freiheitsentziehende Maßnahmen 
Für den Antrag beim Betreuungsgericht auf Genehmigung von Unterbringungen 
und freiheitsentziehende Maßnahmen, ist ein eigener Aufgabenbereich notwen-
dig (§1815 Abs. 2 BGB). 
 
Diese Aufstellung ist nicht abschließend. Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrer Betreuungsstelle, ihrem Rechtspfleger oder bei den Betreuungsvereinen. 
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Ehegattenvertretungsgesetz § 1358 BGB 
 
 
Seit dem 01.01.2023 dürfen sich Ehepartner oder Partner einer eingetragenen 
Lebensgemeinschaft im Notfall gegenseitig vertreten, auch wenn keine Vorsorge 
getroffen wurde. Dies gilt allerdings nur für Angelegenheiten die Gesundheit be-
treffend. Darunter fallen: 
 

 Medizinische Entscheidungen (Einwilligung/Verweigerung von Eingriffen, 

Behandlungen, Therapien) 

 Berechtigung zum Vertragsabschluss z. B. für Reha Maßnahmen  

 Beantragung freiheitsentziehender Maßnahmen (nicht länger als 6 Wo-

chen) 

 Kontaktaufnahme zu Krankenkassen 

 Geltendmachung von Ansprüchen z.B. bei Unfällen 

 

Die Notfallvertretung benötigt zur Wirksamkeit ein ärztliches Attest und endet 
spätestens nach 6 Monaten.  
Sollte darüber hinaus ein Vertretungsbedarf bestehen, wird eine gesetzliche Be-
treuung angeordnet. Eine private Vollmacht ist dann nicht mehr möglich, weil 
der Bedarfsfall bereits eingetreten ist. Auf andere Bereiche als die Gesund-
heitssorge kann die Vertretung auch nicht ausgeweitet werden. In dem Fall wäre 
ebenfalls eine gesetzliche Betreuung nötig.  
 
Nicht angewandt wird das Gesetz, wenn: 

 die Ehepartner getrennt leben 

 der gesunde Partner die Vertretung nicht übernehmen möchte 

 eine gültige Vorsorgevollmacht vorliegt  

 über eine freiheitsentziehende Unterbringung entschieden werden muss 

  

FAZIT:  
Das Ehegattenvertretungsgesetz verhindert die eilige Bestellung eines gesetzli-
chen Betreuers im Notfall und gibt Ehepartnern die Möglichkeit, sich unkompli-
ziert gegenseitig zu vertreten. Die Regelung ersetzt jedoch eine in gesunden Zei-
ten nach eigenen Vorstellungen verfasste Vorsorgevollmacht nicht.  
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Inflationsausgleich für rechtliche Betreuerinnen und Betreuer. 
 
Eine rechtliche Betreuung zu führen ist in jeder Hinsicht eine herausfordernde 
Aufgabe. Ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern steht deshalb eine Auf-
wandsentschädigung zu, welche die Unkosten, die mit der Betreuung einherge-
hen (Porto, Fahrtkosten, Telefonkosten etc) und die damit verbundene Arbeit 
pauschal abgelten soll. Dieser Pauschalbetrag liegt aktuell bei 425,00 € pro Be-
treuungsjahr und ist zum 01.01.2023 zuletzt angehoben worden. Für diesen Be-
trag müssen beim Gericht auch keine Belege eingereicht werden.  
Um der gestiegenen Inflation Rechnung zu tragen, wurde für das Jahr 2024 und 
2025 ein Inflationsausgleich die sog. Inflationspauschale pro geführter Betreu-
ung eingeführt. 
Für eine ehrenamtlich geführte Betreuung beträgt die Inflationspauschale 24,00 
€ im Jahr. 
(zur Ergänzung: Für hauptberuflich geführte Betreuungen beträgt die Pauschale 
7,50 € pro Monat und geführter Betreuung.) 
Diese Pauschale kann, so wie die Aufwandsentschädigung, beim zuständigen 
Betreuungsgericht geltend gemacht werden.  
 
 

Unterstützung für ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Betreuer 
 
Seit der Betreuungsrechtsreform müssen ehrenamtliche Betreuerinnen und Be-
treuer neben einem Führungszeugnis auch noch eine Auskunft aus dem Schuld-
nerverzeichnis erbringen. Mit diesem Schritt wollte der Gesetzgeber dafür Sorge 
tragen, dass niemand eine Betreuung übernimmt, der selbst in Vermögensverfall 
geraten oder straffällig geworden ist. Um die bürokratischen Hürden für die eh-
renamtlichen Betreuerinnen und Betreuer gering zu halten, kann im Einzelfall die 
Einholung der Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis direkt von der Betreu-
ungsbehörde übernommen werden.  
 
Seit 01.01.2023 erhalten alle neu bestellten Angehörigenbetreuerinnen und –be-
treuer ein Angebot eines Betreuungsvereines, sie bei ihrer verantwortungsvollen 
Aufgabe zu beraten und zu unterstützen. Gerne ermutigen wir Sie, dieses kos-
tenlose und unverbindliche Angebot zu nutzen. Für ehrenamtliche Betreuer ist 
ein Betreuungsverein mehr als nur ein Ansprechpartner - er ist ein unverzichtba-
rer Begleiter auf Ihrem Weg, anderen Menschen zu helfen. Betreuungsvereine 
sind darauf spezialisiert, ehrenamtliche Betreuer zu unterstützen und zu befähi-
gen, ihre verantwortungsvolle Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. 
Dank ihrer fachkundigen Beratung und langjährigen Erfahrung sind Betreuungs-
vereine die Experten, wenn es um Fragen zur rechtlichen Betreuung geht. Sie 
kennen sich mit den gesetzlichen Vorgaben aus und bieten individuelle Lösun-
gen für komplexe Betreuungsfragen. 
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Doch Betreuungsvereine tun noch mehr als nur beraten - sie bieten Schulungen 
und Weiterbildungen an, um ehrenamtliche Betreuer zu qualifizieren und zu stär-
ken. Durch ihr Netzwerk fördern sie den Austausch unter Ehrenamtlichen und 
bieten gegenseitige Unterstützung. 
Mitarbeiter der Betreuungsvereine führen selbst rechtliche Betreuungen und un-
terstützen ehrenamtliche Betreuer dabei, ihre Aufgaben sicher und kompetent zu 
erfüllen. Kurz gesagt, ein Betreuungsverein ist Ihr verlässlicher Partner auf Ihrem 
Weg als ehrenamtlicher Betreuer. Lassen Sie sich von ihrem Fachwissen, ihrer 
Erfahrung und ihrem Engagement unterstützen. 
 

 
hilfreiche Links zum Thema: 
 

https://www.ehrenamtliche-betreuer-bw.de/wissensportal-fuer-ehrenamtliche-
betreuer 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/2023/1229_Inflationsausgleich_Betreuer.html 
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